
SATZUNG
uber oie Abwälzung der Abwasserabgabe auf Kleiaeinleiter

der Geneincle ODDERADE

vom 26 Eral.rrrr:r 1qA6

Aufgrund des S S der Gemeindeordnung für Schleswig-HoIstein (GO)
in der Fassung vom II. Nov. L977 (GVOBI. Schl.-H., Seite 410) und
der SS 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengi'e-
setzes (AG-AbwAG) vom 20- Aug. 1980 (GVOBl. Schl.-H., Seite 260)
in Verbindung mit den SS 1 und 2 des Komrnunalabgabengesetzes des
Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom L7. I1ärz 197B
(6VOBl. Schl.-H., Seite 7L) wird nach Beschlußfassung durch die
Gemeindevertretunqi vom 25. Februar 1986 folgende Satzung erlassen:

SI
Geqenstand der Abqabe

(1) Zur Deckung der Abwasserabgabe für Einleiter, die weniger
als 8 m3 je Tag Schmutzwasser aus i{aushaltungen und ähn-
liches Schnutzwasser unnittelbar in ein Gewässer oder in
den Untergrund einleiten, erhebt die Gemeinde eine Abgabe.
Abgabefrei sind KleineinleitunB€D, qTenn der Abgabepflich-
tige gegenüber der Gemeinde nachqreist, daß das Schrnutzwas-
ser in einer Abwasserbehandlungsanlage entsprechend den
allgemein anerkannten Regeln der Technik in ej.ner minde-
stens zweistufigen mechanisch-biologischen Behandlung
(2.8. Hauskläranlage mit Nachkläreinrichtung) gereinigt
wird und die Schlan'mbeseitigung im Sinne von $ 35 Abs. 1

Satz 3 Landeswassergesetz sichergestellt ist.
(frxssc.n o uovh 04-04. 4q 8q)

o

(2) Als Einleiten 9ilt nicht das in Rahmen landbaulicher Bodenbe-
handli:ng erfolgende Verbringen des Schmutzwassers in den Unter-
grund.

s2
Abgabennaßstab und Abqabesatz

( I ) Die Abgabe wird nach der Zahl der auf dem Grundstück wohnenden
Einwohner berechnet; sie gelten nach Ivlaßgabe d,:s S I als ein
Einleiter.

Auf clem Grundstück wohnt, wer im Zeitpunkt. Cer Entstehung der
Abgabepflicht (S 3 Abs. l) dort einen Wohnsitz gemäß S 8 oer
Abgabenordnung L977 (BGBI. T, Seite 6f3) hat. tsei Ferien- und
Zweitwohnungen gilt jeweils eine Person je Woh;reinheit als
auf dem Grundstück rvohnender Einwohner.

(2) Grund.stück im Sinne Cieser Satzung ist unabhän,;ig von der Ein-
tragung im Liegenschafiskataster und in GrunCbuch jeder zusam-
rnenÄängenCe Grunclbes tLz, der eine selbstäniige wirtschaftliche
Einheit bildet.



(3) Die Abgabe betrag je Einwohner 2s.00 DNt
30,00 Dvl
35.00 DVI
17,90 Euro

(Fassung vom 01.01 .2002)im Jahr

Entstehunq unci BeenCiclr-rnq oer Abgabenf licht

( l. ) Die Abgabepf licirt ent steht jervei ls z\r Beginn e.Lnes Ka lender-
jahres, frühestens jedoch mit Beginn des Kalenderjahres, das
auf den Beginn der Einleitung folgt-

(2) Die Abgabepflicirt endet mit Ablauf des Jahres, in dem die Ein-
leitung entfä1lt und dies der Gemeinde schriftlich mitgeteilt
wird.

ab 01. Januar l99l
ab 0l Januar 1993

ab 01. Januar 1997
ab 01. Ianuar20O2

s3

s4
Abgabepflichtiger

Abgabepf lichtig ist, srer Eigentümer des Grunds tücks oder l,ioh-
nungs- oder Teileigentümer ist. Ist das Grundstück mit einem
Erbbaurecht belastei, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des
Eigentümers Abgabeschuldner. Die l,iohnungs - u:rd Tei leigentümer
eiier Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr
gemeinschaftliches Grundstück entfallenden Abg,aben._ Miteigen-
tümer oder mehrere aus dem gleichen Grund ciinglich Berechtigte
sind Gesamtschuldner. ( Iqssq'{p uorh J 4.03. 4 qSil

o

ss
Heranziehunq und Fälliqkeit

(f) Die Heranziehung erfolgt durch schriftlichen Beschej-d, der
mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.

(2) Die Abgabe ist jeweils am 1. Februar für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr, frühestens jedoch einen Monat nach Zu-
stellung des Heranziehungsbescheides fäl1tt.l*OO 

en. uon O.t O.t.4 q ffi)
0

s6
Pflichten des Abqabeoflichtigen

Der Abgabepf tichtige ha-u die für d'ie Prüfung und l3erechnung der
Äirg.ir.ätr=piü.t"," eriorderlichen Auskünfte zu erteilen unc nötigen-
faits zut;itt zum Grundstück zo gewähren'



s6a
Datenverarbeitung

Zur Ermittlung d.er Abgabepflichtigen und zur Festsetzung der
Abgaben im RaÄmen der-Veränlagung nach dieser Satzung ist die
nrÄebung folgend.er Daten gemäß S 10 Abs. 4 in Verbindung mit
s 9 abs. 2 N;. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zulässig:

1. d.ie beim Arnt Kirchspielsland.gemeinde t'leld'orf -Land Der
Amtsvorsteher zur Festsetzung der Benutzungsgebühren für
d.ie Abwasserbeseitigung aufgrund d,er Beitrags- und. Gebühren-
satzung für die Abwasserbeseitigungsanlage. gespeicherten
Daten zu Namen und Anschrift der Abgabepflichtigen,

Z. d.ie beim Amt Kirchspielslandgemeinde Meldorf-Land. - Der Amts-
vorsteher im nach dem Landesmeldegesetz angelegten
Meld.eregister abgespeicherten Daten zu Anzahl, Name und' An-
schrift d.er ftir äie einzelnen Grundstücke als wohnhaft 9e-
meld.eten Ei-nwohner.

Die Daten d.ürfen vom Amt Kirchspielsland.gemeind.e Meldorf-LanC
Der Amtsvorsteher nur zum Zwecke der Abgabenerhebung

nach dieser satzung gespeichert und weiterverarbeitet werden.
(-,Fctrsuy uom O4- 04.4 qqq)

Ordnungswidrig har,delt,
oCer den nötigen Zutritt

s7
OrdnunqswiCriqkeit

wer erforderliche Ausl<ünfte nicht erteilt
zum Grundstück nicht gewährt (S 6)'

SB
Inkrafttreten

Diese satzung tritt zum 1. Januar 1986 in Krafi. Gleichzeitig tritt
ore Satzung über Cie Beseitigrung von Abwäss€r cllls Gruncistücllsab-
lvasseranlagen und Cie Abvrälzüng der Abv;asserabgabe auf Kleinein-
i;ii;; adur-C"".ind.e _ odder-ade (Abwasseranlagensatzung) vom

2. November 1984 altßer Kraf t -

Odderade, 26. Februar 1986

(Ort, Datum)
gerrneisi.er )




